
                                         „So lesen Sie Ihren Feuerstättenbescheid“

(1)  Name und Anschrift des zuständigen
      Bezirksschornsteinfegermeisters (BSM)
(2)  Registrierungs-Nr. des BSM unter: www.bafa.de
(3)  Name und Anschrift des Hauseigentümers
(4)  Betreffendes Gebäude
(5)  Rechtsgrundlage des Feuerstättenbescheides
(6)  Betreffende Abgasanlagen und Feuerstätten
(7)  Zeitraum in der Arbeiten auszuführenden sind
      Hinweis: Wenn keine Jahreszahl angegeben wird, ist die
      Tätigkeit jährlich zu wiederholen.
(8)  Rechtsgrundlage der auszuführenden Tätigkeiten

  (9)  Angabe der Kosten für den Feuerstättenbescheid
(10)  Weitere rechtliche Erklärungen zum Feuerstättenbescheid und
         zur Durchführung der Arbeiten, sowie zu den Kosten des 
         Bescheides.

(11)  Rechtliche Belehrung zum Feuerstättenbescheid
        Hinweis: Bevor Sie eventuelle rechtliche Schritte gegen den
        Bescheid einleiten. Sollten Sie Rücksprache mit dem 
        zuständigen BSM halten. So können Sie ggf. unnötigen Ärger
        bzw. Gerichts- und Anwaltskosten sparen.
(12)  Zeitpunkt bis wann das Formular (“Formblatt zum Nachweis der
        Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten”) beim zuständigen
        BSM vorliegen muss. Es ist beim zuständigen BSM erhältlich.
        Hinweis: Diese Frist müssen Sie nur beachten, wenn die Arbeiten
        von einem „anderen“ Schornsteinfeger ausgeführt werden sollen.
(13)  Gültigkeitsdauer des Feuerstättenbescheides
(14)  Weitere Hinweise des BSM
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